
 

Fakultät Bauingenieurwesen Arbeitsgruppe Fernstudium 

Modul-Freiversuch 
 wenn Modulprüfung komplett (mit allen dazugehörigen 

Prüfungsleistungen) vor den im Studienablaufplan angegebenen 
Semestern abgelegt werden, handelt sich um einen Freiversuch 

(§12/§14/§15 Prüfungsordnung grundständiges Studium/Bachelor/Aufbau-Diplom) 

       
Modulprüfung 

bestanden  Modulprüfung nicht bestanden 

       
Kann zur Notenver-
besserung einmalig 
wiederholt werden 

 Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt 

       

  
Alle Prüfungs-

leistungen nicht 
bestanden 

 
Prüfungsleistungen bestanden und 

nicht bestanden 

       

   

 Nicht 
bestandene 
Prüfungs-
leistungen 

 
Bestandene 
Prüfungs-
leistungen 

       
 Nur zum nächst-

möglichen Prü-
fungstermin 
 Antrag nötig: 

- Während des re-
gulären Prüfungs-
anmeldezeit-
raums des jewei-
ligen Semesters 
formlos beim Prü-
fungsamt 

- Angabe, welche 
Prüfungsleistun-
gen wiederholt 
werden möchten 

 Bessere Modul-
note gilt 

 

 Alle Prüfungsleis-
tungen müssen 
neu abgelegt 
werden 
 Zeitpunkt 

beliebig, da durch 
nichtbestandene 
Modulprüfung 
kein Fristlauf 
 Löschung der 

nicht bestande-
nen Prüfungen 
erfolgt von Amts 
wegen durch das 
Prüfungsamt 
(nach Vorliegen 
aller Bewertun-
gen des Prü-
fungssemesters) 

  Müssen neu 
abgelegt werden 
 Zeitpunkt 

beliebig, da durch 
nichtbestandene 
Modulprüfung 
kein Fristlauf 
 Löschung der 

nicht bestande-
nen Prüfungen 
erfolgt von Amts 
wegen durch das 
Prüfungsamt 
(nach Vorliegen 
aller Bewertun-
gen des Prü-
fungssemesters) 

  Können wieder-
holt werden 
 nur zum nächst-

möglichen Prü-
fungstermin 
 Antrag nötig:  

- Während des re-
gulären Prü-
fungsanmelde-
zeitraums des je-
weiligen Semes-
ters formlos 
beim Prüfungs-
amt 

- Angabe, welche 
Prüfungsleistun
gen wiederholt 
werden möch-
ten 

- Bessere Modul-
note gilt 

 


